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, . In Beantwortung einer .~fr~ge der AbgcDr~S eh e u c h und Genossen, 
zur Forderung 

betreffend Steuerbegünstigunge~/d"es Baues von Landarbe.i -tenrohnungen, stellt 

Bundesminister ~ur Finanzen Dr~M arg a r et h a fest, dass die ordent­

liche Uriterbringung der in der La.ndwirtschaf't tätigen Arbeiter in erster 

Linie ein soziales Problem ist, dessen Lösung duroh BegÜnStigungen auf dem 

Gebiete des Einkommensteuerrechtes nicht wesentl,ich gefördert werden kann, 

da infolge der 'Progression des Einkommensteuertarit'es die Begünstigung gerade 

dort,. wo sie am nötigsten wäre, nur zu einer ver~äl tnisemässig sehr ~eringen 

SteuerersparnisfQhren kann. 

Rund 90 ~ der nichtbuchführenden Landwirte haben Einkünfte aus der . 
Lan&. und Forstwirtschaft, die unter 15.000 S liegen~ Ein Steuerpflichtiger 

mit 2 ICin4ern hat an Einkommensteuer samt Besatzungskostenbeitrag vom Ein­

kommen und-Wohnhaus-Wiederaufbaubeitrag bei einem Einkommen von 8.000 S : 192 S, 

bei eine Einkommen von 12. 000 S': 5c6 S und bei einem Einkommen von 

15.000 S :926 Szu zahlen. Selbst im Falle eineryollständigen Steuerbefreiung 

kann der an Steuern ersparbare Betrag daher niemals mehr als einen kleinen 

Bruchteil ~er Kosten auoh nur einer einzigen Wohnung ausmachen und wird um~o 

geringer, je niedriger das Einkommen ist und je notwendiger daher eine Beihilfe 

geb,raucht würde. 

Die Begünstigungen des ILVöS ti t:i. ().cu3l:e~i.:insti:;'Ungsgesetzes 1949 standen 

auah den Land-und Forstvdrtel'l zur Verfügung; diese konnten ebenso wie die 

Gewerbetreibenden 20 ~ ihres Gewinnes in den Jahren 1949 und' 1950 steuerfrei ri.l~~­

legen,wenn sie Buchführer waren, oder Investitionen bis zu 20 ~ des Gewinnes 

als-Betriebsausgaben absetzen, wenn sie keine Bücher führten. Bei der beab­

siohtigten Verlängerung der Investitionsbeg'Ünstigilng durch einneues Gesetz 

ist die Gleichstellung der Land- und Forstvurte mit den Gewerbetreibenden 

wiederum vorgesehen. Aufwendungen für den Bau von Wohnungen für Landarbeiter 

fallen eindeutig in den Kreis der begänstigungsfähigen Investitionen, die . 
LandWirtschaft konnte daher aUch solohe Aufwendungen schon 1949 und 1950 steuer-

begünstigt vornehmen und soll sie auch in den Jahren 1951 und 1952 steuerbe­

günstigt vornehmen können. Überdies ist geplant, die Steuerbegünstigung im 

neuen Investitionsbegünstigungsgesetz für den Bau von Werkswohnhäusern 

, (Landarbei terwohnhäusern) über die bisherige Gr~nze auf 25 % des Gewinnes zu 

erhöben. 
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